
Referat VI/ 65 
Hochbauamt 

Stand: Juli 2015 FAG-Unterlagen Seite 1 von 1 

FAG- Unterlagen 
 
Förderfähig im Rahmen des Art. 10 FAG sind: 

• öffentliche Schulen (Art. 3 Abs. 1 BayEUG) einschließlich schulischer 
Sportanlagen,  

• Kindertageseinrichtungen (Kinderkrippen, Kindergärten, Horte und Häuser für 
Kinder),  

• sonstige öffentliche Einrichtungen (kommunale Theater und 
Konzertsaalbauten). 

 
Folgende Unterlagen müssen in dreifacher Ausfertigung in Papierform bis Abschluss 
der LPH 4 vorliegen: 

• Planunterlagen, bestehend aus 
• dem Bau- und/oder Raumprogramm , ggf. mit 

Anerkennungsvermerk, 
• einem Übersichtsplan  und – sofern vorhanden – einem 

Messtischblatt, 
• einem Lageplan  des Bauvorhabens, mindestens im Maßstab 

1:1000, mit Darstellung der Erschließung, 
• Plänen, die Art und Umfang des Bauvorhabens prüfbar nachweisen, 

• ausgefüllte Baubeschreibung  
• Die Kosten  sind nach DIN 276  Ausgabe 2008 (ggf. nach Bauobjekten/ 

Bauabschnitten unterteilt) zu ermitteln.  
• Bei Hochbauten sind die Flächen  und Rauminhalte  nach DIN 277, bei 

Wohngebäuden die Wohnflächen nach DIN 283 zu berechnen. Etwaige 
Abweichungen vom anerkannten Raumprogramm sind darzustellen. 

• Wirtschaftlichkeitsberechnungen bei Ersatzbauten und 
Generalsanierungen (z.B. Planungs- und Kostenrichtwerte), soweit sie für die 
Bewilligung der Zuwendung von Bedeutung sind. 

 
 

HINWEIS: Vor FAG-Zusage (Erlaubnis zum vorzeitigen 
Baubeginn) darf keine Auftragserteilung an Firmen 
erfolgen!  
 
 


